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Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване -
Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata -
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2. France

3A. Ministères économiques et financiers
Direction générale des entreprises
SCIDE/SQUALPI - Pôle Normalisation et réglementation des produits
Bât. Sieyès -Teledoc 143
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13

3B. Autorité nationale des jeux (ANJ) – Immeuble TRIEO - 11 boulevard Galliéni, 92130 Issy-les-Moulineaux - 01 57 13 19
00 - agrement@anj.fr

4. 2023/0483/FR - H10 - Glücksspiele

5. TECHNISCHE ANFORDERUNGEN AN DIE INFORMATIONSSYSTEME VON GLÜCKSSPIELBETREIBERN
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6. TECHNISCHE ANFORDERUNGEN AN DIE INFORMATIONSSYSTEME VON GLÜCKSSPIELBETREIBERN

7.

8. Der notifizierte Entwurf legt die architektonischen und Material-Verpflichtungen, aber auch die organisatorischen,
informationellen und verfahrenstechnischen Verpflichtungen für Glücksspielbetreiber in Bezug auf die Sicherheitspolitik
von Informationssystemen fest. Die Einhaltung dieser Verpflichtungen sollte es der nationalen Glücksspielbehörde, die
ihre Tätigkeit überwacht, ermöglichen, die technischen und personellen Ressourcen zu bewerten, die zur Bewältigung der
Risiken im Zusammenhang mit technischen und funktionalen Systemen für die Erhebung, Verwaltung und Speicherung
von Daten verwendet werden.

Diese Verpflichtungen müssen von den Betreibern von Beginn ihrer Tätigkeit erfüllt werden. Ihre Einhaltung muss auch
von Online-Glücksspielbetreibern eingehalten werden, bevor sie eine Genehmigung oder Verlängerung beantragen.

9. Die Bereitstellung eines Glücksspielangebots durch einen Betreiber setzt die Einhaltung der technischen
Anforderungen sowohl in Bezug auf die Merkmale der von ihm betriebenen Plattformen und Software als auch die
Integrität und Sicherheit seiner Informationssysteme voraus. Die Einhaltung dieser Anforderungen ist notwendig, damit
die Betreiber in der Lage sind, in einem sicheren Rahmen Glücksspielangebote anzubieten, und die Spieler sie in einem
sicheren Rahmen akzeptieren können. Diese Anforderungen dienen ebenso dem Schutz des Betreibers wie auch dem des
Spielers, da sie insbesondere darauf abzielen, Manöver Dritter zu verhindern, die in betrügerischer Absicht auf das
Informationssystem der ersteren zugreifen möchten.

Artikel 34 VIII des Gesetzes Nr. 2010-476 vom 12. Mai 2010 gibt der Behörde die Befugnis, diese technischen
Anforderungen festzulegen. So legt der Entwurf u. a. in technischer Hinsicht insbesondere die Unterlagen und
Informationen fest, die die Datei für den Antrag einer Zulassung enthalten muss, und zwar im Einklang mit den
Bestimmungen der Verordnung vom 27. März 2015 zur Genehmigung der für Online-Glücksspielbetreiber geltenden
Spezifikationen. Sie enthält zum selben Thema auch Vorschriften für Betreiber mit ausschließlichen Rechten.

10. Verweise auf Referenztexte: Es gibt keine Grundlagentexte

11. Nr.

12.

13. Nr.

14. Nein

15. Nein

16.
TBT-Aspekt:
Der Entwurf ist eine technische Vorschrift oder eine Konformitätsbewertung.

SPS-Aspekt: Nein
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